
   
 

 

 

 

 

 

Neues Datenschutzgesetz 

Die Schweiz bekommt ein neues Gesetz für den besseren Schutz der Daten ihrer 
Bevölkerung. Die hiesigen Unternehmen müssen sich ab dem 1. September 2023 an 
die revidierten Regelungen anpassen. Das nDSG soll vor allem die Transparenz von 
Datenbearbeitungen verbessern und die Selbstbestimmung der betroffenen 
Personen über ihre Daten stärken. Folgende Aspekte sind dabei zentral: 
 
▪ Erhöhung der Transparenz und Stärkung der Rechte der betroffenen Personen 
 
▪ Förderung der Prävention und der Eigenverantwortung der Datenbearbeitenden 
 
▪ Stärkung der Datenschutzaufsicht (durch den Eidgenössischen Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖB) 
 
▪ Verschärfung der Strafbestimmungen mit Folgen für die verantwortlichen 
Mitarbeitenden 
 
▪ Ausbau der Governance-Pflichten 
 
Spannend sind die ausgeweiteten Rechte der betroffenen Personen. Betroffene 
Personen müssen über die Beschaffung ihrer Daten informiert werden.  
Die Information muss mindestens Angaben zu den Verantwortlichen, zum 
Bearbeitungszweck sowie gegebenenfalls zu den Empfängerinnen und Empfängern 
der Personendaten enthalten. Diese Information kann beispielsweise über eine 
Datenschutzerklärung erfolgen. Die betroffenen Personen haben zudem Anspruch 
auf jede Information, welche für sie erforderlich ist, um ihre Rechte nach dem nDSG 
geltend zu machen.  
 
Dazu gehören, nebst den oben genannten informationspflichtigen Auskünften, 
insbesondere Informationen über die bearbeiteten Personendaten als solche sowie 
die Aufbewahrungsdauer bzw. die Kriterien zur Bestimmung der 
Aufbewahrungsdauer von Personendaten. 
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Schwankungsreserven auf Wertschriften 

Ein Unternehmen bildete am Ende des Jahres zulasten des Ertrags eine 
Schwankungsreserve von CHF 94'000, rund 10% ihres 
Wertschriftendepotbestands. Das Steueramt des Kantons Zürich verweigerte 
den Abzug mit der Begründung, dass Rückstellungen für künftige 
Kursverluste handelsrechtlich nicht erforderlich und damit steuerlich nicht 
abzugsfähig seien. Das Gericht liess den Abzug ebenfalls nicht zu, weil 
Rückstellungen zu Lasten der Erfolgsrechnung nur zulässig sind 
 
▪ für bestehende Verpflichtungen im Geschäftsjahr, deren Höhe noch 
unbestimmt ist, 
 
▪ Verlustrisiken, die mit Aktiven des Umlaufvermögens, insbesondere mit 
Waren und Debitoren, verbunden sind, 
 
▪ für andere unmittelbar drohende Verlustrisiken, die im Geschäftsjahr 
bestehen. 
 
Diese Rückstellungen müssen steuerlich akzeptiert werden. Rückstellungen 
hingegen, die handelsrechtlich gebildet wurden, erweisen sich nicht in jedem 
Fall als steuerrechtlich begründet. Demnach können Rückstellungen 
steuerlich nur an-erkannt werden, wenn die verursachenden Ereignisse im 
laufenden oder einem früheren Geschäftsjahr auch tatsächlich eingetreten 
sind. Geschäftsmässig begründet sind deshalb nur solche Rückstellungen, die 
der Sicherung unmittelbar drohender und nicht bloss künftiger Risiken 
dienen. Die Schwankungsreserve gilt also nicht als geschäftsmässig 
begründete Wertberichtigung. 
  



   
 

 

Gewerbsmässiger Liegenschaftenhändler 

Das Steueramt Zürich hat vor dem Bundesgericht eine Niederlage erlitten. Es 
interpretierte den Gewinn aus dem Verkauf einer Liegenschaft von Eheleuten 
nicht als privaten Kapitalgewinn, sondern als Erlös aus gewerbsmässigem 
Liegenschaftshandel, wofür es nicht Recht bekam. 
 
Das Bundesgericht gab den Eheleuten Recht, da sie nur ihr privates 
Vermögen verwaltet hätten. Um die Verwaltung privaten Vermögens handle 
es sich selbst dann, wenn das Vermögen umfangreich sei, professionell 
verwaltet und kaufmännische Bücher geführt werden. 
Dies gilt auch wenn der Eigentümer seine Liegenschaft überbaut, um aus 
deren Vermietung einen Ertrag zu erzielen. Das Gericht argumentierte, dass 
nicht von selbständiger 
 
Erwerbstätigkeit ausgegangen werden kann, wenn die vorgenommenen 
Investitionen keinen gewerblichen Charakter aufweisen. Es liege hier nur das 
Ausnützen einer sich bietenden Chance vor und kein Gewinnstrebens und 
planmässiges Verhalten. 
  



   
 

Kapitalauszahlung aus Pensionskasse 

Das Steueramt des Kantons Solothurn gelangte an das Bundesgericht, weil es 
mit einem kantonalen Gerichtsentscheid nicht einverstanden war. 
Es war der Ansicht, dass der Kapitalbezug aus der Pensionskasse eines 
Steuerpflichtigen nicht rechtens war, da dieser gemäss Steueramt nicht 
wirklich selbständig war. Das Steueramt bemängelte, dass der 
Steuerpflichtige zu wenig Zeit für seine Selbständigkeit aufwende und zu 
wenig Gewinn erwirtschafte. 
 
Das Bundesgericht entschied, dass es nicht relevant sei, wie viel Kapazität 
der Steuerpflichtige auf seine neu aufgenommene selbständige 
Erwerbstätigkeit aufwendet. Er ist frei, mit welcher Intensität er dieser 
Beschäftigung nachgeht und wie er diese organisiert. 
Auch besteht keine rechtliche Verpflichtung zur Investition des 
freigewordenen Vorsorgegeldes in das Geschäftsvermögen oder zu einer 
Mindestdauer der selbständigen Erwerbstätigkeit. 
 
Dabei erwähnt das Bundesgericht, dass die Steuerbehörden bei der 
Beurteilung, ob eine selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt oder 
aufgenommen wurde, nicht an die Beurteilung der Vorsorgeeinrichtung 
gebunden sind. Der Steuerpflichtige bekam vom Bundesgericht Recht. 
  



   
 

MWST-Kontrolle 

Ein ausländisches Unternehmen registrierte sich ins Register der 
Mehrwertsteuerpflichtigen und vermietete Kunstwerke aus der 
Kunstsammlung des Unternehmens. Bei einer Kontrolle im Jahre 2004 durch 
die eidg. Steuerverwaltung stellte der Revisor fest, dass es sich bei dem 
Geschäftsmodell und den angewandten Verrechnungspreisen um eine 
sachgerechte Lösung handelt. 2014 kontrollierte die Steuerverwaltung das 
Unternehmen nochmals und erachtete das Geschäftsmodell, das 2004 noch 
als sachgerecht galt, als Steuerumgehung. 
 
Das Unternehmen gelangte mit einer Beschwerde an das Bundesgericht und 
verlor den Prozess. Das Bundesgericht begründet seinen Entscheid damit, 
dass der blosse Umstand, dass die Steuerbehörde etwas bei einer Kontrolle 
nicht beanstandet, nicht bedeutet, dass sie in Zukunft die Situation nicht 
auch hinterfragen kann. Der Kontrollentscheid äusserte keine konkreten 
Aussagen oder Zusicherungen betreffend die künftige steuerliche 
Behandlung. Der Steuerbehörde soll offenstehen, bei jeder weiteren Kontrolle 
die Situation neu zu beurteilen. Es liege an den Steuerpflichtigen sich zu 
informieren und die nötigen Massnahmen zu treffen, um eine korrekte 
Besteuerung zu gewährleisten. 
Dies bedeutet für die steuerpflichtigen Unternehmen, dass sie sich nicht auf 
das Ergebnis einer Kontrolle verlassen können und sich bei Unsicherheiten 
mit einer konkreten Anfrage an die Steuerverwaltung in Bern wenden 
müssen. 
 


